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ARBEITERDIENSTVERTRAG

1. Einstellung

Herr/Frau .................................................................................................................................

wohnhaft in ..............................................................................................................................

geboren am ............................................... in .........................................................................

Staatsbürgerschaft ..................................................................................................................

Stand ......................................................... Religion ...............................................................

Kinder ......................................................................................................................................

im folgenden kurz Arbeitnehmer/in genannt,

tritt mit ......................................... in die Dienste der Firma ..................................................... .................................................................................................................................................

im folgenden kurz Arbeitgeber genannt.

2. Probezeit

Eine Probezeit von ............................................. gemäß dem anzuwendenden Kollektivvertrag gilt als vereinbart. Während der Probezeit kann das Dienstverhältnis von beiden Seiten jederzeit und ohne Angabe von Gründen gelöst werden.

2. a)

Das Dienstverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. b)

Nach Ablauf der Probezeit wird ein befristetes Dienstverhältnis abgeschlossen, welches am ........................................ endet.

3. Dienstverwendung

Der/die Arbeitnehmer/in wird vornehmlich als .......................................................................... beschäftigt. Damit sind insbesondere folgende Tätigkeiten verbunden: .................................. .................................................................................................................................................

Der/die Arbeitnehmer/in ist weiters verpflichtet, alle mit dieser Dienstverwendung verbundenen Arbeiterdienstleistungen zu verrichten.

Dem Arbeitgeber bleibt es vorbehalten, dem/der Arbeitnehmer/in auch andere Tätigkeiten zuzuweisen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem/der Arbeitnehmer/in vorübergehend auch geringerwertige Tätigkeiten zuzuweisen.

4. Dienstort

Der gewöhnliche Dienstort ist .......................................................................... Dem Arbeitgeber bleibt es vorbehalten, den/die Arbeitnehmer/in auch in anderen Betriebsstätten, das sind sowohl bestehende als auch künftig zu errichtende, seines Unternehmens vorübergehend oder dauernd zu beschäftigen; dies gilt auch bei Verlegung des Unternehmensstandortes. Mit der Tätigkeit ist regelmäßig Außendienst verbunden.

5.
Auf das Dienstverhältnis findet der Kollektivvertrag für ............................................................ ....................................................................... Anwendung, im folgenden kurz KV.

6. Einstufung

Entsprechend der Einstufung in die Beschäftigungsgruppe ................/Vorrückungsstufe……… des Kollektivvertrages beträgt der Mindestlohn brutto € ..............................

Der tatsächlich gewährte Monatslohn beträgt € .............................. brutto.

Allfällige freiwillige Gehaltserhöhungen werden auf nachfolgende Vorrückungen angerechnet, soweit dies gemäß Abschnitt IX Punkt 30 des Kollektivvertrages zulässig ist.

6.a Vordienstzeiten
Im Rahmen der Ersteinstufung wurden ……. Jahre an gleich- bzw. höherwertigen Beschäftigungszeiten bei anderen in- oder ausländischen Unternehmen bzw. im öffentlichen Dienst vom Arbeitnehmer nachgewiesen und berücksichtigt. 
6.b Lohnauszahlung

Die Lohnauszahlung erfolgt am .......................................... (im nachhinein jeweils am letzten Arbeitstag einer Kalenderwoche/eines Kalendermonats). Der Lohn sowie alle sonstigen aus dem Arbeitsverhältnis resultierenden finanziellen Leistungen, insbesondere Weihnachtsremuneration, Urlaubszuschuss und Abfertigung, werden auf ein vom/von der Arbeitnehmer/in ehestmöglichst bekanntzugebendes Konto bei einem inländischen Kreditinstitut überwiesen.

Bis zur Bekanntgabe des Kontos hat der/die Arbeitnehmer/in sämtliche Zahlungen beim Arbeitgeber zu beheben.

Der/die Arbeitnehmer/in erklärt sich bereit, irrtümlich zuviel überwiesene Entgeltbeträge auch bei sonst anzunehmender Gutgläubigkeit innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt zurückzuerstatten. Das gesetzliche Recht auf Rückforderung nicht zustehender Entgelte bei Schlechtgläubigkeit bleibt davon unberührt.

7. Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ........... Stunden. Die tägliche Arbeitszeit wird wie folgt eingeteilt:

Montag bis Donnerstag von
................. Uhr bis ................. Uhr

Mittagspause von
................. Uhr bis ................. Uhr

Freitag von
................. Uhr bis ................. Uhr.

Der/die Arbeitnehmer/in erklärt sich mit der Abänderung der vereinbarten Arbeitszeit durch den Arbeitgeber in den Grenzen des § 19c AZG (bei Teilzeitarbeit § 19d AZG) einverstanden.

8. Mehrarbeit und Überstunden

Der/die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, rechtzeitig angeordnete Mehrarbeitsstunden und/oder Überstunden zu leisten. Eine Mehrarbeits- und/oder Überstundenleistung ohne vorherige Anordnung ist nur in außergewöhnlichen Fällen statthaft. Hievon ist dem Arbeitgeber unverzüglich Mitteilung zu machen und die geleisteten Mehrarbeits- und/oder Überstunden sind spätestens innerhalb einer Woche schriftlich zu melden, andernfalls sie als nicht geleistet gelten. Mehrarbeits- und/oder Überstunden werden in die vom Arbeitgeber zu führenden Aufzeichnungen über Mehrarbeitsstunden und Überstunden aufgenommen und dem/der Arbeitnehmer/in mit Ablauf jeder Lohnperiode zur Bestätigung vorgelegt und entsprechend verrechnet.

9. Dienstverhinderung

Dienstverhinderungen infolge Krankheit oder Unglücksfall hat der/die Arbeitnehmer/in dem Arbeitgeber bzw seinem Vertreter ohne Verzug, dh grundsätzlich noch am Tag des Eintrittes der Verhinderung, zu melden. Andernfalls verliert der Arbeitnehmer/in für die Dauer des Säumnisses den Anspruch auf das Entgelt. Dem Arbeitgeber steht es frei, für jede Erkrankung sofort eine Bestätigung der zuständigen Krankenkasse oder eines Amts- oder Gemeindearztes über die Ursache und Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu verlangen. Kommt der/die Arbeitnehmer/in dieser Aufforderung nicht nach, so verliert er/sie für die Dauer des Säumnisses den Anspruch auf das Entgelt.

10. Urlaub

Das Urlaubsausmaß richtet sich nach dem Urlaubsgesetz. Der Urlaubsanspruch beträgt
30 Werktage/25 Arbeitstage. Bei der Berechnung des Urlaubsausmaßes werden nachstehende Zeiten berücksichtigt:

a) Schulzeiten

b) Hochschulzeiten

c) Vordienstzeiten.

11. Kündigung

Die Kündigung durch den/die Arbeitnehmer/in und durch den Arbeitgeber richten sich nach dem Kollektivvertrag.

11.a Ausbildungskosten

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur fachlichen Weiterbildung und erklärt sich bereit, an vom Arbeitgeber angebotenen Aus- und Fortbildungskursen aktiv teilzunehmen. Die dafür vom Arbeitgeber aufgewendeten Kosten hat der Arbeitnehmer rückzuerstatten, wenn das Dienstverhältnis durch Arbeitnehmerkündigung innerhalb von drei Jahren ab Beendigung der Ausbildungsveranstaltung endet.

12. Verfall von Ansprüchen

Soweit der Kollektivvertrag nichts anderes vorsieht, verfallen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach ihrer Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden. Bei rechtzeitiger Geltendmachung bleiben die generell maßgeblichen Verjährungs- bzw Verfallsfristen gewahrt.

13. Konkurrenzklausel

Der/die Arbeitnehmer/in verpflichtet sich, für die Dauer von sechs Monaten nach Beendigung des Dienstverhältnisses im Geschäftszweig unserer Firma weder selbständig noch unselbständig tätig zu sein.

Für den Fall, daß der/die Arbeitnehmer/in gegen die vereinbarte Klausel verstößt, ist er/sie verpflichtet, an die Firma eine Vertragsstrafe in Höhe von drei Bruttomonatsentgelten zu zahlen.

Wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt, oder wenn ihn ein Verschulden an einer vorzeitigen Entlassung trifft, steht dem Arbeitgeber gemäß § 1162a ABGB Anspruch auf Ersatz des ihm dadurch verursachten Schadens zu.

Dieser Schadenersatz wird ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Schaden im Einvernehmen als Konventionalstrafe in Höhe von            pauschaliert. Die Fälligkeit tritt mit Auflösung des Dienstverhältnisses ein.

Der/die Arbeitnehmer/in anerkannt ausdrücklich die Angemessenheit der vereinbarten Konventionalstrafe.

14. Die Meldepflichten des/der Arbeitnehmers/in

Der/die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, jede Änderung seiner/ihrer Personalien, sowohl Wohnungs- bzw Zustelladresse, dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.

15. Mitarbeitervorsorgekasse

Die ausgewählte Mitarbeitervorsorgekasse ist derzeit die:

....................................................................................................................................................

Anschrift: ....................................................................................................................................

16. Sonstige Bestimmungen

Auf das Arbeitsverhältnis finden neben den allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen auch jene des Kollektivvertrages der Arbeiter für die Eisen- und Metallerzeugende und –verarbeitende Industrie Anwendung. Änderungen dieses Arbeitsvertrages bedürfen ebenfalls der Schriftform.


............................................................
............................................................


(Arbeitgeber)
(Arbeitnehmer/in)

.............................................................., am ........................................

